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 Veröffentlicht am 26.01.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §1;

AVG §18 Abs4 idF 1998/I/158;

Rechtssatz

Nach § 18 Abs. 4 zweiter Satz AVG in der hier maßgeblichen Fassung nach dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 158/1998 ist

nur die Unterschrift des Genehmigenden für die Bescheidqualität erforderlich. Damit ist es aber im Beschwerdefall

auch unerheblich, dass der erstinstanzliche Bescheid zusätzlich von jemand anderem (und nicht nur von dem für die

Personalangelegenheiten zuständigen Geschäftsführer) unterfertigt worden ist (vgl. hiezu das hg. Erkenntnis vom 15.

Dezember 1994, Zl. 93/09/0164).
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